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1. Einführung Kauflaute 2023 
 

1.1 Allgemeines zur kaufmännischen Grundbildung 2023 
 

1.1.1 Anforderung an Lernende 
Die neue kaufmännische Grundbildung wird den zukünftigen, sich verändernden Anforderungen der 
Arbeitswelt gerecht. Die Voraussetzungen für Jugendliche, welche die kaufmännische Grundbildung 
absolvieren möchten, verändern sich jedoch nicht massgeblich. Die beruflichen Grundbildungen auf 
Stufe EBA (Eidgenössisches Berufsattest) und EFZ (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) wurden inhalt-
lich und konzeptionell optimal aufeinander abgestimmt. Sie bilden ein kohärentes Berufsfeld. Das 
verbessert die Durchlässigkeit zwischen den beiden Stufen.  

Stufe EBA: Die Branche Notariate Schweiz bietet auf Stufe EBA keine Lehrverhältnisse an.  

Stufe EFZ: wird mit den Wahlpflichtbereichen, den Vertiefungsmöglichkeiten im dritten Ausbildungs-
jahr (Optionen) und der Möglichkeit, die integrierte Berufsmaturität abzulegen, auf die unterschiedli-
chen Voraussetzungen und Stärken der Lernenden und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Lehrbetriebe eingegangen. Auf dieser Stufe sind zwei Fremdsprachen obligatorisch. In der ersten 
Fremdsprache erwerben die Lernenden vertiefte mündliche und schriftliche Kompetenzen. Im Rah-
men der Wahlpflichtbereiche kann zwischen der zweiten Fremdsprache (vertiefte mündliche und 
schriftliche Kenntnisse) und der individuellen Projektarbeit (mündliche Kommunikation und Erwerb 
kultureller Kompetenzen in einer zweiten Fremdsprache) gewählt werden.  

Berufsfeld  
Die kaufmännische Grundbildung kann grundsätzlich in zwei Leistungsstufen und in verschiedenen 
Ausbildungs- und Prüfungsbranchen absolviert werden, wobei die erste Leistungsstufe (EBA) in der 
Branche Notariate Schweiz nicht angeboten wird. Auf der Website der kaufmännischen Grundbildung 
stellt sich das Berufsfeld im Detail vor: www.kaufmännische.grundbildung.ch 

1.1.2 Ausbildungsplätze Kauffrau/Kaufmann EBA und EFZ 
Die kaufmännische Grundbildung wird dank der Reform noch konsequenter an der Berufspraxis aus-
gerichtet. Für die Ausbildung im Betrieb werden einfache und wirksame Umsetzungsinstrumente be-
reitgestellt, welche die Berufsbildenden in ihrer Arbeit unterstützen. Die Umsetzungsinstrumente der 
zweijährigen Grundbildung mit Berufsattest und der dreijährigen Grundbildung mit Eidgenössischen 
Fähigkeitszeugnis sind aufeinander abgestimmt. So kann das heute gute Kosten-/Nutzenverhältnis 
für die ausbildenden Betriebe beibehalten werden.  

Stufe EBA: Die Branche Notariate Schweiz bietet auf Stufe EBA keine Lehrverhältnisse an. 

Auf Stufe EFZ: Bestehende Bildungsbewilligungen behalten ihre Gültigkeit. Für neue Betriebe ist eine 
Bildungsbewilligung des jeweiligen kantonalen Berufsbildungsamtes erforderlich. Die fachlichen An-
forderungen an eine Berufsbildnerin oder einen Berufsbildner sind im Artikel 14 der Bildungsverord-
nung umschrieben.  
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Mit den Wahlpflichtbereichen, den Vertiefungsmöglichkeiten im dritten Ausbildungsjahr (Optionen) 
und der Möglichkeit, die lehrbegleitende Berufsmaturität abzulegen, wird auf die unterschiedlichen 
Voraussetzungen und Stärken der Lernenden und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Ausbil-
dungsbetriebe eingegangen.  

Wahlpflichtbereiche  
Vor Beginn der Ausbildung wird in Absprache mit dem Ausbildungsbetrieb ein Wahlpflichtbereich ge-
wählt. Wahlpflichtbereich a «zweite Fremdsprache»1 (vertiefte mündliche und schriftliche Kennt-
nisse) oder Wahlpflichtbereich b «individuelle Projektarbeit» (mündliche Kommunikation und Erwerb 
kultureller Kompetenzen in einer zweiten Fremdsprache). 

Optionen  
Im dritten Ausbildungsjahr vertiefen Lernende spezifische Handlungskompetenzen in Übereinstim-
mung mit ihrem betrieblichen Tätigkeitsgebiet. Dazu wählen die Lehrvertragsparteien am Ende des 
zweiten Ausbildungsjahres eine der vier zur Auswahl stehenden Optionen. Idealtypisch absolvieren 
Lernende das dritte Lehrjahr in diesem Vertiefungsbereich. So können sie die an der Berufsfach-
schule erworbenen Kompetenzen im Betrieb anwenden und vertiefen. Dazu stehen ihnen spezifi-
sche, branchenübergreifende Umsetzungsinstrumente (Praxisauftrag und Kompetenzraster) zur Ver-
fügung. Massgebend für die Selektion der Lernenden sind die aktuellen Einsatzgebiete der ausbilden-
den Betriebe.  

Option Standardsprache 
Es ist für die Lernenden betrieblich möglich, anspruchsvolle Beratungs- und Verkaufsgespräche 
und/oder Verhandlungsgespräche in der regionalen Landessprache zu führen.  

Bei den Amtsnotariaten im Kanton Zürich wird aufgrund der Wichtigkeit des Beherrschens der Stan-
dardsprache am Ende des zweiten Lehrjahres dringend empfohlen, einheitlich die Option Stan-
dardsprache zu wählen. Nur bei sprachlich sehr starken Lernenden ist es allenfalls alternativ möglich, 
die Option Fremdsprache zu wählen. Auch müsste im Lehrbetrieb die Möglichkeit bestehen, die ent-
sprechende Fremdsprache auch im Verkehr mit der Kundschaft bzw. in anspruchsvollen Beratungs- 
und Verkaufsgesprächen einzusetzen. Die beiden Optionen Finanzen und Technologie sind für die 
Notariate im Kanton Zürich nicht relevant. 

In den freiberuflichen Notariaten können grundsätzlich vertiefende Praxisaufträge aus allen vier mög-
lichen Optionen gewählt werden. Massgebend ist, ob der Lehrbetrieb den Lernenden entsprechende 
Arbeiten in diesem Vertiefungsbereich anbieten kann. Die Option Standardsprache kann für die frei-
beruflichen Notariate als «Standard-Vertiefung» betrachtet werden. 

Option Fremdsprache 
Es ist für die Lernenden betrieblich möglich, anspruchsvolle Beratungs- und Verkaufsgespräche 
und/oder Verhandlungsgespräche in Englisch oder in einer zweiten Landessprache zu führen.  

Option Finanzen 
Es ist für die Lernenden betrieblich möglich, buchhalterische Aufgaben auszuführen sowie bei der 
Lohnbuchhaltung und der Erstellung des Jahresabschlusses mitzuarbeiten.  
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Option Technologie 
Es ist für die Lernenden betrieblich möglich, Datenbanken und Inhaltsverwaltungssystemen einzu-
richten und zu betreuen sowie Mitarbeitende bei der Einführung von Datenbanken und Software zu 
unterstützen und entsprechende Probleme zu lösen. Zudem bestehen die betrieblichen Vorausset-
zungen, dass die Lernenden grosse Datensätze mit geeigneten Programmen auswerten und die Er-
gebnisse aufbereiten können. 

1.2 Einführung in die kaufmännische Grundbildung 2023 in der Branche Notari-
ate Schweiz 

 
Diese Einführung dient quasi als "Betriebsanleitung" für die kaufmännische Grundbildung nach der 
Bildungsverordnung 2023 für die Kauffrau/den Kaufmann EFZ und dem zuggehörigen Bildungsplan. 
Sie richtet sich als Hilfsmittel zur Ausbildung im Betrieb gleichermassen an die Lernenden und die Be-
rufsbildner/innen der Amtsnotariate im Kanton Zürich bzw. der Lehrbetriebe der freiberuflichen No-
tariate in der Branche "Notariate Schweiz". 

Für die Lernenden dient sie zum Kennenlernen 

 der Grundlagen der kaufmännischen Grundbildung (Bildungsverordnung, Bildungsplan, Qua-
lifikationsprofil); 

 der drei Lernorte Betrieb, Berufsschule und überbetriebliche Kurse (üK); 
 der einzelnen Ausbildungselemente der Ausbildung an den drei Lernorten; 
 der Ausbildungsinstrumente bzw. der Lernplattform "time2learn"; 
 der Qualifikationselemente und des Qualifikationsverfahrens (QV) bzw. der Erfahrungsnoten 

aus dem Betrieb [= 6 Semesternoten] und aus den überbetrieblichen Kursen [= 2 üK-Kompe-
tenznachweise] sowie der Prüfung der betrieblichen Berufspraxis [= mündliche Prüfung]. 

Für die Berufsbildner dient sie als Grundlage und Ausgangspunkt für   

 die Planung einer strukturierten, betrieblichen Ausbildung nach einem standardisierten be-
trieblichen Ausbildungsprogramm (Musterausbildungsplan);  

 die Initialisierung und Begleitung der Praxisaufträge mit Kompetenzraster; 
 das Führen von Semestergesprächen und die Beurteilung/Benotung der Semesterleistung; 
 die Information zu den überbetrieblichen Kursen. 

Zu Beginn der Lehre, d.h. im 1. überbetrieblichen Kurs erhalten die Lernenden eine Einführung in die 
kaufmännische Grundbildung 2023 und erfahren dabei allgemeine Informationen zur Lehre und ins-
besondere auch, wie mit der digitalen Lernplattform "time2learn" gearbeitet werden soll. 

Die Bildungsverordnung, der Bildungsplan und das Ausbildungs- und Prüfungsreglement sowie wei-
tere offizielle Dokumente und Hintergrundinformationen befinden sich auf der Homepage des 
Staatssekretariates für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) www.sbfi.admin.ch sowie unter der 
Homepage der Schweizerischen Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen 
(SKKAB): www.skkab.ch wie auch unter den Internet-Adressen der Vertreter der Betriebsgruppen 
www.notariate.zh.ch  (Amtsnotariate) und www.notariatslehre-be.ch bzw. www.notariatslehre-ag.ch 
(freiberufliche Notariate). 
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1.3 Qualifikationsprofil 
 

Die nachstehende Abbildung zeigt das Qualifikationsprofil für den Beruf Kauffrau/Kaufmann EFZ mit 
den Handlungskompetenzbereichen und den Handlungskompetenzen 

 
 

1.4 Handlungskompetenzen 
 
Die nachstehenden Handlungskompetenzen sollen im Rahmen der dreijährigen Ausbildung entwi-
ckelt werden: 
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1.5 Das Lernen im Modell an den drei Lernorten 
 

 
 

1.5.1 Lernort Betrieb 
Die Ausbildung im Betrieb umfasst hauptsächlich das Lernen am Arbeitsplatz, die praktische Umset-
zung des Gelernten sowie dessen Auswertung unter entsprechender Anleitung und Betreuung. Die 
überbetrieblichen Kurse unterstützen den Lernerfolg, indem sie grundlegende und branchentypische 
Kompetenzen vermitteln. 

Die Kompetenzentwicklung im Rahmen der betrieblichen Ausbildung im Überblick:
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Man unterscheidet grundsätzlich 2 Stufen bzw. 5 Schritte: 

Stufe 1: Entwicklung der Kompetenzen: 

• Schritt 1: Planung der betrieblichen Ausbildung 
• Schritt 2: Steuerung der Kompetenzentwicklung mit Praxisaufträgen 
• Schritt 3: Einschätzung der Kompetenzentwicklung (Selbst- und Fremdeinschätzung) 
 
Kompetenzentwicklung mit Praxisaufträgen & Kompetenzrastern (PA & KR) 

Die Ausbildung im Betrieb erfolgt "on the job" durch die Berufsbildner. Die Ausbildung wird u.a. ge-
steuert über eine Anzahl Praxisaufträge, die der Lernende während jedem Semester zu bearbeiten 
hat. Diese Praxisaufträge dienen dazu, die verschiedenen Handlungskompetenzen, die im Qualifikati-
onsprofil definiert sind, während der drei Lehrjahre zu entwickeln. In der Regel erhält der Lernende 
zu Beginn eines Semesters die Praxisaufträge zugewiesen, die es im Semester zu bearbeiten gilt. Die 
Ausbildung soll grundsätzlich dem Standardausbildungsplan folgen, um sicherzustellen, dass die Lern-
ortkooperation (Abstimmung der Ausbildungsthemen unter den drei Lernorten) einigermassen funk-
tioniert. Die Praxisbildner setzten den Lernenden in der täglichen Arbeit so ein, dass die Kompeten-
zen so praxisnah wie möglich erworben werden können. Es findet zu jedem Praxisauftrag immer eine 
Selbsteinschätzung durch den/die Lernende/n und eine Fremdeinschätzung durch den/die Berufs-
bildner/in statt. Pro Semester werden in der Regel vier Praxisaufträge durchgeführt, wobei zwei klei-
nere Praxisaufträge branchenneutrale Themen mit allgemeinen kaufmännischen Kompetenzen abde-
cken und zwei umfangreichere Praxisaufträge branchenspezifische Themen zum Inhalt haben.  

Stufe 2: Beurteilung der Kompetenzen: 

• Schritt 4: Qualifikationsgespräch zielgerichtet führen (s. auch Gesprächsleitfaden Anhang 4.8) 
• Schritt 5: Betriebliche Erfahrungsnote (pro Semester) vergeben 
 
Kompetenzbeurteilung durch den/die Berufsbildner/in 

Der/die Berufsbildner/in führt am Ende des Semesters mit dem/der Lernenden ein Gespräch und be-
urteilt die Kompetenzentwicklung nach den folgenden Kriterien: 

• Erreichte Handlungskompetenzen 
• Stärken und Schwächen reflektieren 
• Erkenntnisse ableiten 
• Motivation und Eigenmotivation zeigen 
• Aktive interne und externe Zusammenarbeit 
(Gesprächsführung gemäss Musterleitfaden im Anhang 4.8) 
 

Pro Beurteilungskriterium können maximal 3 Punkte gesetzt werden. Das erste Kriterium zählt 4-
fach, die restlichen 1-fach. Alle Punkte zusammen ergeben eine Note. Es wird aber nicht der einzelne 
Praxisauftrag benotet, sondern die Kompetenzentwicklung über alle vier bearbeiteten Praxisaufträge 
im Semester. 
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Das Beurteilungsgespräch wird mit einer Semesternote abgeschlossen, sodass am Ende 6 betriebli-
che Semesternoten als Erfahrungsnoten für das Qualifikationsverfahren (QV) zur Verfügung stehen. 
Am Ende der Ausbildung sollen alle 24 Praxisaufträge mindestens einmal durchgeführt sein. Die Ver-
tiefung im dritten Lehrjahr erfolgt im Rahmen von einer Vertiefung der Praxisaufträge in den The-
menbereichen Ehegüter- und Erbrecht (PA 17 und PA 18) oder mit Praxisaufträgen aus den Optionen 
Finanzen oder Technologie (nur für freiberufliche Notariate, Praxisaufträge noch in Erarbeitung). 

 

1.5.2 Lernort überbetrieblicher Kurs (üK) 
Die überbetrieblichen Kurse unterstützen den Lernerfolg, indem sie grundlegende und branchentypi-
sche Kompetenzen/Fertigkeiten vermitteln und Praxiserfahrungen reflektieren. Sie sind obligatorisch 
und werden durch die Branchen selber organisiert. Die Branche Notariate Schweiz führt während der 
dreijährigen Ausbildung für beide Betriebsgruppen (Amtsnotariat und freiberufliches Notariat) 16 üK-
Tage durch, wobei sich die Detail-Programme/Inhalte zwischen den beiden Betriebsgruppen gemäss 
Anhang zum Bildungsplan unterscheiden. Während der dreijährigen Ausbildung werden im Rahmen 
der überbetrieblichen Kurse 2 üK-Kompetenznachweise als Erfahrungsnoten erbracht. 

Für die Durchführung der überbetrieblichen Kurse hat die Schweizerische Konferenz für die kaufmän-
nischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (SKKAB) als Trägerin der Ausbildung ein Rahmenregle-
ment erlassen. Auf der Basis des Rahmenreglements hat die Branche Notariate Schweiz ein Organisa-
tionsreglement für die überbetrieblichen Kurse (üK) Kauffrau/Kaufmann EFZ erlassen (s. Anhang 
4.4.3). Diese Grundlagen befinden sich bei der Betriebsgruppe Amtsnotariat auf dem Intranet, bei 
der Betriebsgruppe Freiberufliches Notariat sind diese auf den relevanten Internetseiten zu finden. 

Die detaillierte Planung der üK-Tage sowie die inhaltliche Gestaltung erfolgt in den beiden Betriebs-
gruppen autonom und die zugehörigen Unterlagen sind im Anhang 4.4.2 sowie auf den entsprechen-
den Plattformen zu finden.  

  

1.5.3 Lernort Berufsschule 
An der Berufsfachschule wird Grundlagen- und Anwendungswissen vermittelt, wobei der Unterricht 
nicht mehr fächer-, sondern ebenfalls handlungskompetenzorientiert vermittelt wird. 

Im Rahmen der Reform 2023 wurden für die kaufmännischen Berufsschulen nationale Lehrpläne ent-
wickelt, mit dem Ziel, den Stoff verbindlich in den jeweils vorgesehenen Lehrjahren zu vermitteln. 
Dazu wurde auch eine sogenannte Lernortkooperationstabelle (LEKO-Tabelle) entwickelt, damit die 
betriebliche Ausbildung und die Ausbildung in den überbetrieblichen Kursen auf die Inhalte der Be-
rufsschulen bzw. auf die Handlungskompetenzbereiche bzw. die einzelnen Handlungskompetenzen 
abstimmbar sind. Wie das in der Praxis gelingt, hängt stark vom Vorgehen bzw. der Planung an den 
ca. 70 kaufmännischen Berufsfachschulen ab. 
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Die KV-Schulen ermöglichen den kleinen Branchen durch schulfreie Tage die problemlose Organisa-
tion der überbetrieblichen Kurse. Fällt der Lehrbeginn in ein gerades Jahr, sind jeweils Donners-
tag/Freitag schulfrei, in den ungeraden Jahren ist jeweils Montag/Dienstag schulfrei. (Regelung muss 
noch bestätigt werden)!   

1.6 Gliederung der Lehre mit Gewichtung der Prüfungs- und Erfahrungsnoten 

 

Die einzelnen Elemente/Instrumente, die die beiden Lernorten Betrieb und überbetriebliche Kurse 
(üK) betreffen und relevant sind für das Qualifikationsverfahren (QV), sei es in Form von 6 Erfah-
rungs-/Semesternoten und 2 ük-Kompetenznachweisen, oder sei es am Ende der Ausbildung die be-
triebliche, mündliche Abschlussprüfung, werden nachfolgend im Kapitel 2 im Detail behandelt. Für 
die schulspezifischen Elemente wie Erfahrungsnoten bzw. Semesterzeugnisse und die schulische Ab-
schlussprüfung sind die Informationsquellen der Berufsfachschulen (Internet, Intranet, weitere Un-
terlagen, schulspezifische Weisungen usw.) massgebend, darauf wir in der vorliegenden Dokumenta-
tion nicht eingegangen. 

1.7 Information, Kontaktstellen, Bezugsquellen 
 
Diese Dokumentation/Anleitung wird im Namen der Branche Notariate Schweiz (Trägerschaft 
Schweizerischer Notarenverband, SNV) herausgegeben und kann von den zuständigen Koordinatoren 
der Notariatstypen „Amtsnotariat“ und „Freiberufliches Notariat“ in Einzelbereichen (z.B. Ausbil-
dungsprogramme, üK-Programme usw.) an die jeweiligen notariatstypenspezifischen bzw. auch kan-
tonalen und/oder regionalen Verhältnisse angepasst werden. Sämtliche QV-relevanten Bestimmun-
gen (Reglemente und Wegleitungen) sind jedoch unveränderbar bzw. basieren auf übergeordneten 
Grundlagen (Bildungsverordnung und Bildungsplan) bzw. auf für die ganze Branche einheitlich festge-
legten Vorgaben. Für weitere Informationen sind die Verantwortlichen der beiden Betriebsgruppen 
zuständig. 
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2 Die einzelnen Qualifikationselemente im Detail 
 

2.1 Lernort Betreib 
 

2.1.1 Praxisaufträge und Kompetenzraster 
Der Ausbildung im Betrieb erfolgt wie bereits im Kapitel 1 erwähnt durch die Berufsbildner im Be-
trieb. Sie wird über Praxisaufträge gesteuert, anhand derer die im Qualifikationsprofil definierten 
Handlungskompetenzen während der drei Lehrjahre entwickelt werden.  

Die nachfolgende Übersicht zeigt, welche 24 Praxisaufträge die Branche den einzelnen Handlungs-
kompetenzfeldern zugeordnet hat. Dabei wird unterschieden zwischen branchenspezifischen Praxis-
aufträgen (Farbe "rot") und branchenübergreifenden Praxisaufträgen (Farbe "hellblau»).  

*) Für die Betriebsgruppe «Amtsnotariate» wurde ein zusätzlicher Praxisauftrag PA 12 zum Thema 
"Konkurs" entwickelt, dieser wird im 5. Semester durchgeführt zusammen mit PA 18. Die Vertiefung 
von PA 17 und PA 18 mittels PA 20 erfolgt dann im 6. Semester. Da bei der Betriebsgruppe «Freibe-
rufliche Notariate» PA 12 entfällt, kann neben PA 18 die Vertiefung mit PA 20 schon im 5. Semester 
starten und im 6. Semester dann fortgesetzt werden. 

 

HK Handlungskompetenzen PA
Nr. 

Praxisauftrag (AS = typische  
Arbeitssituation im Notariat) 

a1 Kaufmännische Kompetenzentwicklung 
überprüfen und weiterentwickeln 

1 Gekonnt im Betrieb und in der Funktion be-
wegen, Talente & Stärken entdecken und 
Ziele setzen (AS 1) 

a2 Netzwerke im Kaufmännischen Bereich auf-
bauen und nützen 

2 Sich über berufliche Netzwerke informieren 
und diese pflegen 

a3 Kaufmännische Aufträge entgegennehmen 
und bearbeiten 

3 Öffentliche Beurkundung und amtliche Be-
glaubigung erstellen (AS 4) 

a4 Als selbstverantwortliche Person in der Ge-
sellschaft handeln 

 Berufsschule 

a5 Politische Themen und kulturelles Bewusst-
sein im Handeln einbeziehen 

 Berufsschule 

b1 In unterschiedlichen Teams zur Bearbeitung 
kaufmännischer Aufträge zusammenarbei-
ten und kommunizieren 

4 Teamspirit leben 

b2 Schnittstellen in betrieblichen Prozessen ko-
ordinieren 

5 Rechts- und vorgabenkonform agieren und 
betriebliche Schnittstellen analysieren (AS 
2) 

b3 In wirtschaftlichen Fachdiskussionen mitdis-
kutieren 

6 Markt- und Branchenkenntnisse einsetzen 
(AS 3) 

b4 Kaufmännische Projektmanagementaufga-
ben ausführen und Teilprojekte bearbeiten 

7 Projekte oder grössere Aufgaben bzw. Kun-
denaufträge planen und Arbeitsumgebun-
gen betreuen 

b5 Betriebliche Veränderungsprozesse mitge-
stalten 

8 Veränderungen positiv mitgestalten 
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HK Handlungskompetenzen PA Nr. Praxisauftrag (AS = typische  
Arbeitssituation im Notariat) 

c1 Aufgaben und Ressourcen in kaufmänni-
schen Arbeitsbereichen planen, koordinie-
ren und optimieren 

9 Weitere Geschäfte der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit abwickeln, Termine, Aufga-
ben und Ressourcen planen und koordi-
nieren (AS 9) 

c2 Kaufmännische Unterstützungsprozesse ko-
ordinieren und umsetzen 

10 Wichtige kaufmännische Unterstüt-
zungstätigkeiten koordinieren und um-
setzen 

c3 Betriebliche Prozesse dokumentieren, koor-
dinieren und umsetzen 

11 Prozess dokumentieren, optimieren und 
überwachen 

c3 dito. 12a/ 
12b 

Konkursverfahren abwickeln (AS 11, nur 
Amtsnotariat im 5. Semester, wahlweise    
12a = Vollversion oder 12 b = Lightver-
sion) 
 

c4 Marketing- und Kommunikationsaktivitäten 
umsetzen 

13 Kommunikationsinhalte erstellen 

c5 Finanzielle Vorgänge betreuen und kontrol-
lieren 

14 Kassabuch führen, Rechnungen verar-
beiten und Zahlungsverkehr abwickeln 

c6 Option "Finanzen": Aufgaben im finanziellen 
Rechnungswesen bearbeiten 

 nicht für Amtsnotariate 
nur für Freiberufliches Notariat: Praxis-
auftrag Nr. 20c (in Erarbeitung) 

d1 Anliegen von Kunden oder Lieferanten ent-
gegennehmen 

15 Rechtsgeschäftliche Voraussetzungen 
prüfen und verschiedene Vertragsfor-
men beurteilen und anwenden, Anliegen 
entgegennehmen und weiterleiten, Kon-
takte gestalten und professionell kom-
munizieren (AS 5) 

d1 dito. 16 Geschäftsfälle im Bereich Sachenrecht 
bearbeiten und abwickeln (AS 10) 

d2 Informations- und Beratungsgespräche mit 
Kunden oder Lieferanten führen 

17 Einfache Erbverträge und Testamente 
aufgrund von Kundengesprächen und 
Handnotizen des Vorgesetzten entwer-
fen, Informationen vermitteln, Kunden-
nutzen aufzeigen und auf Einwände ein-
gehen (AS 7) 

d3 Verkaufs- und Verhandlungsgespräche mit 
Kunden oder Lieferanten führen 

18 Eheverträge aufgrund von Kundenge-
sprächen und Handnotizen des Vorge-
setzten formulieren, Verkaufs- und Ver-
handlungsgespräche führen (AS 6)  

d4 Beziehungen mit Kunden oder Lieferanten 
pflegen 

19 Kundenbeziehung aufbauen und pflegen 
und Kundenfeedback nutzen 

d5 dito. 20a PA 20a (nur Freiberufliches Notariat im 5/6. 
Semester anstelle PA 12 für Amtsnotariate) 

d5 Option "Standardsprache": Anspruchsvolle 
Beratungs-, Verkaufs- und Verhandlungssi-
tuationen mit Kunden oder Lieferanten in 
der Landessprache gestalten 

20b Vertiefung der Inhalte der Praxisauf-
träge    PA 17 (AS 7) & PA 18 (AS 6) 

- Amtsnotariat im 6. Semester 
- Freiberufliches Notariat im 5./6. Semester 

d6 Option "Fremdsprache": Anspruchsvolle Be-
ratungs-, Verkaufs- und Verhandlungssitua-
tionen mit Kunden oder Lieferanten in Eng-
lisch oder einer 2. Landessprache gestalten 

[20b] alternativ bzw. analog zu PA 20b/HK d5 
jedoch in der Fremdsprache für leis-
tungsstarke Lernende  
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HK Handlungskompetenzen PA
Nr. 

Praxisauftrag (AS = typische  
Arbeitssituation im Notariat) 

e1 Applikationen im kaufmännischen Bereich 
anwenden 

21 technische Probleme beheben und Risiken 
bezüglich Datensicherheit erkennen 

e2 Informationen im wirtschaftlichen und kauf-
männischen Bereich recherchieren und aus-
werten 

22 Gründungsakte, Kapitalerhöhungen, Statu-
tenänderungen und Liquidationen im Ge-
sellschaftsrecht entwerfen und mit den re-
levanten Informationsquellen umgehen 
(AS8) 

e3 Markt- und betriebsbezogene Statistiken 
und Daten auswerten und aufbereiten 

23 Auftrag entgegennehmen und inhaltliche 
Analyse durchführen 

e4 Betriebsbezogene Inhalte multimedial auf-
bereiten 

24 Inhalte aufbereiten und Vorlage erstellen 

e5 Option "Technologie": Technologien im 
kaufmännischen Bereich einrichten und be-
treuen 

 nicht für Amtsnotariate 
nur für Freiberufliches Notariat: Praxisauf-
trag Nr. 20d (in Erarbeitung) 

e6 Option "Technologie": Grosse Datenmengen 
im Unternehmen auftragsbezogen auswer-
ten 

 nicht für Amtsnotariate 
nur für Freiberufliches Notariat: Praxisauf-
trag Nr. 20d (in Erarbeitung) 

 

Während der dreijährigen Ausbildung sind sämtliche Praxisaufträge mindestens einmal zu absolvie-
ren, was dazu führt, dass in jedem Semester 4 Praxisaufträge zu absolvieren sind. Die branchenspezi-
fischen Praxisaufträge (Farbe "rot") sind in der Regel etwas umfassender als die branchenneutralen 
Praxisaufträge (Farbe "hellblau"). Im Rahmen der Option (im 3. Lehrjahr) erfolgt unter dem Praxisauf-
trag Nr. 20 eine inhaltliche Vertiefung der Praxisaufträge Nr. 17 & 18 (komplexere Situationen/Fälle) 
bzw. für die freiberuflichen Notariate ein zusätzlicher Praxisauftrag Nr. 20b, 20c oder 20d (anstelle 
Praxisauftrag PA 12 zum Thema Konkurs für die Amtsnotariate).  

Sämtliche Praxisaufträge sind auf der digitalen Lernplattform "tim2learn" hinterlegt und werden in 
diesem Leitfaden nicht im Detail vorgestellt. 

Stellvertretend sei hier aber als Muster je ein branchenspezifischer und ein branchenübergreifender 
Praxisauftrag mit dem jeweils zugehörigen Kompetenzraster dargestellt. Die Kompetenzraster die-
nen der Standortbestimmung der Lernenden. Sie sind auf die Handlungskompetenzen abgestimmt. In 
der Regel sind für die vollständige Abbildung pro Handlungskompetenz entsprechenden Leitfragen 
mit den dazugehörigen Kompetenzkriterien vorhanden. Diese Fragen sind so ausgestaltet, dass die 
Lernenden und die Berufsbildner/innen genau beurteilen können, wieweit die Lernenden die jewei-
lige Handlungskompetenz bereits entwickelt haben. Somit nehmen die Lernenden eine Selbst- und 
die Berufs- und Praxisbildner/innen eine Fremdeinschätzung der erworbenen Kompetenzen vor. Das 
jeweilige Kompetenzraster dient als Grundlage für das Qualifikationsgespräch und anschliessend für 
den Bildungsbericht.  
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Muster 1:  branchenspezifischer Praxisauftrag PA Nr. 3 mit Kompetenzraster 
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Muster 2:  branchenübergreifender Praxisauftrag PA Nr. 4 mit Kompetenzraster 
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2.1.2 Ausbildungsplan im Betrieb 
Um eine möglichst optimale Lernortkooperation zwischen den Lernorten Betrieb, überbetriebliche 
Kurse (üK) und Berufsschule sicherzustellen, hat die Branche einen Standard- bzw. Musterausbil-
dungsplan entwickelt, der die Reihenfolge bzw. die mögliche Zuordnung der Praxisaufträge zu den 
Semestern vorschlägt. Es empfiehlt sich daher, die Reihenfolge bestmöglich einzuhalten. Je mehr 
vom Standard abgewichen wird, desto weniger funktioniert die Abstimmung der drei Lernorte (vor 
allem zwischen Betrieb und üK) 
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2.1.3 Qualifikationsgespräch 
Das Qualifikationsgespräch findet einmal pro Semester statt und dient dazu, dass Berufsbildner/in-
nen und Lernende den Kompetenzstand und die Leistung der Lernenden gemeinsam besprechen.  
Dabei werden die Stärken und das Optimierungspotenzial der Lernenden auf konstruktive Art und 
Weise diskutiert. Als Referenz für die Beurteilung werden die Ergebnisse der Kompetenzraster, also 
die Selbst- und Fremdeinschätzungen, verwendet. Zudem fliessen die dokumentierten Praxisauf-
träge, aber auch Rückmeldungen der Arbeitskolleginnen und -kollegen mit ein. Die Ergebnisse des 
halbjährlichen Qualifikationsgesprächs werden schliesslich im Bildungsbericht festgehalten und tra-
gen zur betrieblichen Erfahrungsnote bei. 

2.1.4 Bildungsbericht 
Im Bildungsbericht ist am Ende jedes Semesters der Bildungsstand, das heisst der Stand der Kompe-
tenzentwicklung der Lernenden, festzuhalten. Der Bildungsbericht beinhaltet das Kompetenzraster 
(Kompetenzstand, Stärken und Optimierungspotenzial der Lernenden) sowie die Beurteilung der Pra-
xisaufträge. Im Bildungsbericht sind zudem die zwischen Berufsbildner/innen und Lernenden verein-
barten Bildungs- bzw. Entwicklungsziele festgehalten. Dabei sollen auch Massnahmen zum Erreichen 
der Bildungsziele und die dazugehörigen Fristen verschriftlicht werden. Die Wirkung der vereinbarten 
Massnahmen wird dann im nächsten Bildungsbericht festgehalten. 

2.1.5 Betrieblicher Kompetenznachweis und betriebliche Erfahrungsnote 
Pro Semester werden die Lernenden mittels dem betrieblichen Kompetenznachweis benotet. Dieser 
basiert auf der von den Berufs- und Praxisbildner/innen vorgenommenen Beurteilung der Leistungen 
bzw. der betrieblichen Kompetenzentwicklung im entsprechenden Halbjahr. Die Bewertung findet 
anhand eines von den Ausbildungs- und Prüfungsbranchen vorgegebenen Bewertungsrasters statt. 
Als Grundlage dienen die Ergebnisse aus dem Qualifikationsgespräch, welches einmal pro Semester 
stattfindet. Die Bewertung erfolgt direkt über die digitale Lernplattform "time2learn". Das nachfol-
gende Muster-Bewertungsschema zeigt lediglich die Beurteilungskriterien und deren Gewichtung. 
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2.1.6 Online-Lerndokumentation (Persönliches Portfolio) 
Alle Lernenden führen während ihrer Ausbildung ein persönliches Portfolio, welches als Lerndoku-
mentation dient. Dort werden die wesentlichen Arbeiten, die erworbenen Fähigkeiten und Erfahrun-
gen im Betrieb, in der Berufsfachschule und dem überbetrieblichen Kurs festgehalten. Es dient dabei 
insbesondere dem Zweck, dass der Kompetenzerwerb während der Ausbildung systematisch und 
strukturiert erfolgt. Die Online-Lerndokumentation auf der Plattform "time2learn" ist somit ein Tool 
zur Förderung und Sicherstellung der Ausbildung. Sie ist so angelegt, dass sie sowohl als Entwick-
lungsinstrument der Lernenden dient, als auch die Ausbildungsplanung und das Reporting der Berufs-
bildner/innen unterstützt. Lernende halten darin selbstständig alle wesentlichen Arbeiten im Zusam-
menhang mit den zu erwerbenden Handlungskompetenzen fest. Berufs- und Praxisbildner/innen soll-
ten die Online-Lerndokumentation laufend konsultieren und begleiten. Sie entnehmen ihr den Bil-
dungsverlauf und das persönliche Engagement der Lernenden. Sie benötigen diese für die Einschät-
zung der Lernenden und als Grundlage für Entwicklungs- und Qualifikationsgespräche. 

 

2.2 Lernort überbetrieblicher Kurs 
 

2.2.1 üK-Kompetenznachweis (KN) 
Die überbetrieblichen Kurse sind obligatorisch und bilden neben der Ausbildung im Lehrbetrieb und 
an der Berufsschule Betrieb den sogenannten 3. Lernort. Die drei Lernorte sollen sich gegenseitig er-
gänzen, eine sinnvolle Lernortkooperation wird angestrebt. Die überbetrieblichen Kurse sollen den 
Lernerfolg unterstützen, indem dort grundlegende und branchentypische Kompetenzen/Fertigkeiten 
vermittelt werden und Praxiserfahrungen reflektiert werden. 

2.2.2 Kompetenznachweise KN 1 und KN 2 
Während der dreijährigen Ausbildung werden im Rahmen der überbetrieblichen Kurse 2 üK-Kompe-
tenznachweise als Erfahrungsnoten erbracht. Im Rahmen eines Kompetenznachweises soll der/die 
Lernende zeigen, dass er/sie 

a) ausgehend von einem konkreten Praxisfall bzw. einer Praxissituation verschiedene aufeinan-
derfolgende Teilaufgaben lösen kann; 

b) den Prozess und das eigene Handeln im Zusammenhang mit dem Praxisfall dokumentieren, 
sowie das eigene Handeln und gemachte Erfahrungen reflektieren bzw. die Konsequenzen 
für den Berufsalltag ableiten kann.  

Die beiden Kompetenznachweise (KN) werden jeweils am Ende eines üK-Blocks ausgelöst, der KN1 
am Anfang des 2. Lehrjahrs und der KN2 im 3. Lehrjahr. Der KN1 wird vor einem Expertenteam prä-
sentiert und bewertet, beim KN2 findet die Beurteilung aufgrund des eingereichten Dossiers statt.  

Die Initialisierung des Kompetenznachweises erfolgt schriftlich im Rahmen einer Vereinbarung (Aus-
gangslage, Zeitrahmen, Auftrag, Anleitung für Präsentation/Dokumentation, Bewertungskriterien). 
Zudem erhält der/die Lernende auch Merkblätter und Hilfsmittel, die ihn/sie bei der Bearbeitung un-
terstützen sollen. 
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Die entsprechenden Unterlagen für die beiden Kompetenznachweise KN 1 und KN 2 befinden sich in 
den Anhängen 4.5 und 4.6 dieses Leitfadens (Konzept noch in Finalisierung!) 
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3 Glossar 
 

Ausbildungs- und Prüfungsbranche 
Die Ausbildung und das Qualifikationsverfahren im Beruf «Kauffrau/ Kaufmann EFZ» erfolgen in Aus-
bildungs- und Prüfungsbranchen wie beispielsweise Bank, Versicherung, Handel, Notariate Schweiz 
usw. Im kaufmännischen Berufsfeld gibt es 19 Ausbildungsbranchen. 

Ausbildungsplan 
Berufs- und Praxisbildner/innen wird von den Ausbildungs- und Prüfungsbranchen ein standardisier-
ter Ausbildungsplan zur Verfügung gestellt, welcher aufzeigt, in welchem Lehrjahr welche Handlungs-
kompetenzen und betrieblichen Leistungsziele vorgesehen und in welchem Lehrjahr folglich welche 
Praxisaufträge geplant sind.  

Ausbildungsprogramm 
Lehrbetriebe haben für ihre Lernenden ein individuelles Ausbildungsprogramm zu erstellen, dessen 
Einhaltung von den Lernenden laufend im Sinne einer eigenverantwortlichen Lernkontrolle überprüft 
wird. Dies geschieht in der Regel über die Online-Lerndokumentation.  

Berufsbildner/in 
Die Berufsbildner/innen begleiten die Lernenden im Lehrbetrieb und coachen sie in Bezug auf ihre 
Entwicklung. Dafür benötigen sie eine zertifizierte Weiterbildung und Bildungsbewilligung des kanto-
nalen Amts für Berufsbildung und sind verpflichtet, die Lernenden vorschriftsgemäss auszubilden. Im 
Lehrbetrieb sind sie die ersten Ansprechpersonen für alle Fragen zur Ausbildung und bei Problemen. 
Ihre Hauptaufgaben sind die Organisation der Arbeitseinsätze, die Ausbildungsplanung und Zuteilung 
der Handlungskompetenzen sowie, in Zusammenarbeit mit Praxisbildner/innen, die Beurteilung im 
Rahmen des Qualifikationsgesprächs. Ausserdem sind sie zuständig für Bildungsberichte, für die be-
trieblichen Erfahrungsnoten sowie die Eingabe der Erfahrungsnoten in die entsprechende Daten-
bank. Je nach Betrieb werden sie auch als «Lehrmeister/innen» oder «Ausbildner/innen» bezeichnet.  

Berufsfachschule 
An der Berufsfachschule findet die schulische Ausbildung statt. Diese umfasst für Absolvierende der 
Lehre Kauffrau/Kaufmann EFZ insgesamt 1800 Lektionen. Wählen Lernende die integrierte Berufsma-
turität, besuchen sie 2220 Lektionen während der gesamten Lehrzeit.  

Berufsmaturität (BM) 
Voraussetzung für das Absolvieren der integrierten Berufsmaturität Wirtschaft und Dienstleistungen, 
Typ Wirtschaft (BM 1), ist in vielen Kantonen eine Aufnahmeprüfung oder ein sehr gutes Schulzeug-
nis. Die Ausbildung führt zur eidgenössischen Berufsmaturität. Der Abschluss berechtigt zum prü-
fungsfreien Eintritt in eine Fachhochschule (für die kaufmännische BM 1 in der Regel betriebswirt-
schaftliche Richtungen). Nach Lehrabschluss kann die Berufsmaturität vollzeitlich oder berufsbeglei-
tend nachgeholt werden (BM 2).  

Bestehensnorm 
Die Bestehensnorm gibt an, unter welchen Bedingungen der betriebliche bzw. schulische Teil des 
Qualifikationsverfahrens als bestanden gilt.  
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Betrieblich organisierte Grundbildung (BOG) 
Unter der betrieblich organisierten Grundbildung versteht man die «klassische» Form der Lehre, mit 
paralleler Ausbildung im Lehrbetrieb, an der Berufsfachschule und im überbetrieblichen Kurs. Sie ist 
die überwiegende Form in der Berufsbildung, wobei in der lateinischen Schweiz der Anteil der schu-
lisch organisierten Grundbildung (SOG) grösser ist als in der Deutschschweiz 

Bildungsbericht 
Im Bildungsbericht ist am Ende jedes Semesters der Bildungsstand der Lernenden festzuhalten. Der 
Bildungsbericht stützt sich auf die Lerndokumentation. Grundlagen sind also insbesondere das Kom-
petenzraster, die Einschätzung der Praxisaufträge sowie das Engagement der Lernenden. Der Bil-
dungsbericht hält im Weiteren die vereinbarten Bildungs- und Entwicklungsziele, Massnahmen zum 
Erreichen dieser Ziele und zur Förderung von Stärken und Talenten der Lernenden fest.  

Bildungsplan (BiPla) 
Der Bildungsplan beschreibt die von den Lernenden bis zum Abschluss der Qualifikation zu erwerben-
den Handlungskompetenzen. Gleichzeitig unterstützt er die Berufsbildungsverantwortlichen in den 
Lehrbetrieben, Berufsfachschulen und überbetrieblichen Kursen bei der Planung und Durchführung 
der Ausbildung. Der Bildungsplan kann auf www.skkab.ch/fachinformationen/dokumente-bivo-2023 
heruntergeladen werden. 

Bildungsverordnung (BiVo) 
In der Bildungsverordnung, die für jeden Beruf der Grundbildungen besteht, sind Gegenstand und 
Dauer der Grundbildung, deren Ziele und Anforderungen, Bildungsinhalte und Anteile der Lernorte 
sowie das Qualifikationsverfahren, die Ausweise und Titel auf nationaler und übergeordneter Ebene 
geregelt. Der Beruf Kauffrau/ Kaufmann EFZ basiert aktuell auf der Bildungsverordnung vom 16. Au-
gust 2021 («BiVo 2023»). Die Bildungsverordnung kann auf www.skkab.ch/fachinformationen/doku-
mente-bivo-2023 heruntergeladen werden.  

Eidgenössisches Berufsattest (EBA) 
Die berufliche Grundbildung Kauffrau/Kaufmann EBA dauert zwei Jahre. Sie wird mit einem eidge-
nössischen Berufsattest (EBA) abgeschlossen. Kaufleute EBA arbeiten dabei in grösseren und kleine-
ren Unternehmen, in Verwaltungen und in Non-Profit-Organisationen. Sie übernehmen zentrale ad-
ministrative Aufgaben und arbeiten in betrieblichen Arbeitsprozessen mit. Der Abschluss ist berufs-
qualifizierend – das heisst, Abgänger/innen können direkt in den Arbeitsmarkt einsteigen. Darüber 
hinaus ist es aber auch möglich, nach Abschluss ins zweite Lehrjahr der dreijährigen beruflichen 
Grundbildung Kauffrau/Kaufmann EFZ zu wechseln. Lernende können dadurch gewisse schulische 
Lücken füllen und die EFZ-Lehre in vier statt drei Jahren absolvieren. 

Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) 
Die dreijährige Grundbildung als Kauffrau/Kaufmann EFZ wird mit dem eidgenössischen Fähigkeits-
zeugnis abgeschlossen. Das EFZ ist der Berufsausweis für Lernende nach erfolgreichem Abschluss ei-
ner drei- oder vierjährigen Lehre. Es bescheinigt, dass die Person die auf dem Arbeitsmarkt geforder-
ten Voraussetzungen zur Ausübung des Berufs mitbringt, und eröffnet ihr vielfältige Weiterbildungs-
möglichkeiten.  

  



 

35 
 

Erfahrungsnote 
Erfahrungsnoten werden an allen drei Lernorten generiert. Der Durchschnitt dieser drei Noten (be-
triebliche, schulische und überbetriebliche Erfahrungsnote) ergibt schliesslich die gesamthafte Erfah-
rungsnote.  

Gesamtnote 
Das Ergebnis der beiden Qualifikationsbereiche «Praktische Arbeit» und «Berufskenntnisse und All-
gemeinbildung» sowie die Erfahrungsnote wird je mit einer Gesamtnote ausgedrückt. Diese wird aus 
dem gewichteten Durchschnitt der jeweiligen Noten auf eine Dezimalstelle gerundet und darf, um 
das QV zu bestehen, nicht tiefer als 4.0 sein. 

Grundbildung 
Eine berufliche Grundbildung vermittelt die zur Ausübung eines Berufes notwendigen Fertigkeiten 
und Kenntnisse. Sie erfolgt in einer zweijährigen Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest 
oder einer drei oder vierjährigen Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Die kaufmän-
nische Grundbildung dauert normalerweise drei Jahre. Die dreijährige Grundbildung kann auch mit 
integrierter Berufsmaturität absolviert werden. Für die gesamte berufliche Grundbildung ist das 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) zuständig.  

Handlungskompetenzen 
Es existieren vielfältige Umschreibungen und Definitionen des Begriffs der beruflichen Handlungs-
kompetenz. Den unterschiedlichen Definitionen ist gemäss SBFI gemein, dass Handlungskompetenz 
in der Regel als ein ganzheitliches Handlungsrepertoire und als Disposition einer Person verstanden 
wird, in unterschiedlichen Situationen selbstorganisiert zu handeln. Für die berufliche Grundbildung 
kann folgende Definition verwendet werden: «Handlungskompetent ist, wer berufliche Aufgaben 
und Tätigkeiten eigeninitiativ, zielorientiert, fachgerecht und flexibel ausführt» (Definition «Hand-
lungskompetenzorientierung» des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)).  

Handlungskompetenzbereiche 
In jedem Handlungskompetenzbereich sind Handlungskompetenzen gruppiert. Kaufleute EFZ erler-
nen Handlungskompetenzen in fünf verschiedenen Handlungskompetenzbereichen. Der schulische 
Unterricht und die Abschlussprüfungen werden anhand der Handlungskompetenzbereiche absol-
viert.  

Kompetenzraster  
Die Kompetenzraster dienen der Standortbestimmung der Lernenden im Betrieb. Sie sind auf die 
Handlungskompetenzen abgestimmt. In der Regel sind für die vollständige Abbildung pro Handlungs-
kompetenz zwei bis vier Leitfragen mit den dazugehörigen Kompetenzkriterien vorhanden.  

Lernort 
Der Lernort ist ein Ort, an dem Wissen und Können vermittelt wird. Die schweizerische duale Berufs-
bildung kennt die folgenden drei Lernorte: Lehrbetrieb, Berufsfachschule und überbetrieblicher Kurs 
(üK).  
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Online-Lerndokumentation (Persönliches Portfolio/"time2learn") 
Alle Lernenden führen während ihrer Ausbildung ein persönliches Portfolio, welches als Lerndoku-
mentation dient. Dort werden die wesentlichen Arbeiten, die erworbenen Fähigkeiten und Erfahrun-
gen im Betrieb, in der Berufsfachschule und in den überbetrieblichen Kursen festgehalten. Es dient 
dabei insbesondere dem Zweck, dass der Kompetenzerwerb während der Ausbildung systematisch 
und strukturiert erfolgt. Die Lerndokumentation erfolgt in der Regel in einem Online-Tool, der soge-
nannten Online-Lerndokumentation.  

Optionen 
Durch die Optionen können im dritten Lehrjahr ausgewählte Handlungskompetenzen vertieft wer-
den. Dabei können die Lernenden ihre Fähigkeiten individuell auf ihren Stärken und auf den Bedürf-
nissen des Ausbildungsbetriebs basierend vertiefen. In der Berufsfachschule wird das nötige Wissen 
in den Optionen vermittelt, gleichzeitig wird dieses im Lehrbetrieb in der Praxis angewandt. Es kann 
zwischen den folgenden vier Optionen gewählt werden: > Finanzen > Kommunikation in der Landes-
sprache > Kommunikation in der Fremdsprache > Technologie  

Praktische Arbeit 
Die «Praktische Arbeit» ist eine geleitete Fallarbeit/Prüfung von 50 Minuten, die in der lokalen Lan-
dessprache an einem zentralen Ort absolviert wird. Sie erfolgt mehrheitlich mündlich, kann jedoch 
auch schriftliche Teilaufgaben beinhalten. Die Note der praktischen Arbeit zählt als Abschlussnote für 
die betriebliche Ausbildung und muss für das Bestehen des Qualifikationsverfahrens mindestens die 
Note 4.0 betragen. 

Praxisaufträge 
Die Ausbildung im Betrieb wird vor allem anhand von Praxisaufträgen strukturiert. Praxisaufträge 
sind Arbeitsaufträge an die Lernenden im Berufsalltag und werden von den Ausbildungs- und Prü-
fungsbranchen zur Verfügung gestellt.  

Praxisbildner/in 
Die Praxisbildner/innen betreuen die Lernenden bei ihrem Einsatz in den einzelnen Abteilungen. Ihre 
Hauptaufgaben sind die Ausbildung und Begleitung der Lernenden am Arbeitsplatz sowie, in Abstim-
mung mit Berufsbildner/innen, die Bewertung im Rahmen des Kompetenzrasters und der weiteren 
Beurteilungsinstrumente. Die Rolle der Praxisbildner/innen unterscheiden sich von denjenigen der 
Berufsbildner/innen insofern, als sie im Gegensatz zu letzteren nicht die Gesamtverantwortung für 
die Lernenden tragen, sondern vor allem für die Ausbildung in einer einzelnen Abteilung zuständig 
sind. In kleineren Betrieben gibt es oftmals keine Praxisbildner/innen. Deren Aufgaben werden dann 
von Berufsbildner/innen übernommen.  

Qualifikationsgespräch  
Im Rahmen des Qualifikationsgesprächs werden einmal pro Semester der Kompetenzstand und die 
Leistungen der Lernenden gemeinsam von Berufsbildner/innen und Lernenden besprochen. Dabei 
werden Stärken und das Optimierungspotenzial der Lernenden auf konstruktive Art und Weise disku-
tiert. Das Qualifikationsgespräch wird im Bildungsbericht festgehalten.  
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Qualifikationsverfahren (QV) 
Mit dem QV wird festgestellt, ob die Lernenden bis zum Ende ihrer Lehre alle nötigen Handlungskom-
petenzen erworben haben, um als Kaufleute EFZ arbeiten zu können. Zum QV zählen die Erfahrungs-
noten aus allen drei Lernorten, die «Praktische Arbeit» sowie die schulischen Abschlussprüfungen. 
Das QV mit Abschlussprüfungen ist bestanden, wenn a) der Qualifikationsbereich «Praktische Arbeit» 
mindestens mit der Note 4.0 bewertet wird; b) der Qualifikationsbereich «Berufskenntnisse und All-
gemeinbildung» mindestens mit der Note 4.0 abgeschlossen wird; und c) die Gesamtnote mindes-
tens 4.0 beträgt.  

Schulisch organisierte Grundbildung (SOG) 
Es ist möglich, das eidgenössische Fähigkeitszeugnis als Kauffrau/Kaufmann EFZ auch in Form einer 
schulisch organisierten Grundbildung (SOG) zu erwerben. Es handelt sich dabei um ein schulisches 
Vollzeitangebot, entweder an einer privaten Handelsschule oder einer öffentlichen Handels-/Wirt-
schaftsmittelschule (HMS/WMS). Die Lernenden sind dabei mehrheitlich in der Schule. Auch bei der 
SOG stehen die Handlungskompetenzen im Zentrum. Deshalb überwiegt neben dem nötigen Vermit-
teln der Theorie auch beim schulischen Anteil der Ausbildung das Handeln in der Berufspraxis. Dafür 
werden verschiedene Trainingssequenzen angewendet wie beispielsweise Rollenspiele, Fallarbeiten 
oder Fallanalysen. Die Umsetzung der Handlungskompetenzen wird anhand von Umsetzungsaufträ-
gen geübt. Zudem erwerben die Lernenden in Form von Praktika Handlungskompetenzen in Unter-
nehmen.  

Semesterzeugnisnote 
Die schulischen Leistungen in den Handlungskompetenzbereichen, im Wahlpflichtbereich sowie in 
der gewählten Option werden am Ende jedes Semesters benotet. Basierend darauf wird aus diesen 
Einzelnoten eine gesamthafte Semesterzeugnisnote errechnet.  

SKKAB 
Die SKKAB (Schweizerische Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungs-branchen) ist 
die Trägerin des Berufs Kauffrau/Kaufmann EFZ. Dem Verein SKKAB gehören die 19 kaufmännischen 
Ausbildungs- und Prüfungsbranchen an. 

Standardsprache 
Die lokale Landessprache ist die Sprache am jeweiligen Schulort.  

Überbetriebliche Kurse (üK) 
In der kaufmännischen Grundbildung werden diese obligatorischen Kurse von den zugelassenen Aus-
bildungs- und Prüfungsbranchen durchgeführt. Sie ergänzen die betriebliche und schulische Bildung, 
indem sie branchenspezifische Instrumente, Kompetenzen und Fertigkeiten vermitteln und es den 
Lernenden ermöglichen, ausserhalb des Lehrbetriebs zu trainieren, sich auszutauschen und die Praxis 
zu reflektieren.  

üK-Kompetenznachweis (üK-KN) 
Während der drei Lehrjahre erfolgen in jeder Branche zwei üK-Kompetenznachweise. Jeder üK-KN 
umfasst dabei eine Kurseinheit von mindestens drei Tagen. Die üK-KN zählen als Erfahrungsnoten für 
das Qualifikationsverfahren (QV).  
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Vertiefungsarbeit 
Im Rahmen der schulischen Ausbildung verfassen angehende Kaufleute EFZ eine sogenannte Vertie-
fungsarbeit und zwar im Handlungskompetenzbereich A «Handeln in agilen Arbeits- und Organisati-
onsformen». Im Rahmen der mündlichen Prüfung des Handlungskompetenzbereichs A wird die Ver-
tiefungsarbeit von den Lernenden präsentiert.  

Wahlpflichtbereiche 
Die Wahlpflichtbereiche werden zu Beginn der Ausbildung festgelegt. Lernende können zwischen 
zwei Wahlpflichtbereichen wählen: a) Zweite Fremdsprache b) Individuelle Projektarbeit. Für Ler-
nende, die nach der Lehre eine Berufsmaturität (BM 2) absolvieren möchten, ist der Besuch des 
Wahlpflichtbereichs a von Vorteil.  
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4 Anhänge 
 

4.1  Zeitliche und organisatorische Gliederung der Ausbildung 
 

4.2  Leitfaden / Bedienungsanleitung "time2learn" 
 

4.3  Musterausbildungsplan Praxisaufträge mit üK-Blöcken 
 

4.4  üK Betriebsgruppe "Freiberufliches Notariat" 
4.4.1 Übersicht üK-Blöcke mit Zuordnung HKB-Praxisaufträge 

4.4.2 üK-Programm Lehrjahre 1 - 3 

4.4.3 üK-Reglement der Branche Notariate Schweiz 
 

4.5  Kompetenznachweis KN1 
 

4.6  Kompetenznachweis KN2 
 

4.7  Checkliste für Lernende & Lehrmeister 
 

4.8  Leitfaden Standortbestimmung / Semesterqualifikationsgespräch 
 

4.9  Leitfaden Auswahl Wahlpflichtbereich 
 

5 Verweise auf Bildungserlasse und Umsetzungsinstrumente 
 

Dokumente BiVo 2023 - SKKAB 

• Bildungsverordnung Kauffrau/Kaufmann EFZ 

• Bildungspläne der einzelnen Ausbildungsbranchen 

• Rahmenprogramm für die überbetrieblichen Kurse 

• Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren (QV) mit Abschlussprüfung 

 


